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7. begrüßt die Anstrengungen, welche die Sekretariats
Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten im Hinblick auf 
die Koordinierung von Minenaktivitäten unternimmt, und ins
besondere die Aufstellung umfassender Minenräumprograrmne 
in Zusammenarbeit mit anderen zuständigen Organisationen 
der Vereinten Nationen und ermutigt die Hauptabteilung, im 
Rahmen der vorhandenen Mittel auch in Zukunft und noch 
stärkere Anstrengungen zu unternehmen, mit dem Ziel, die 
Unterstützung der Vereinten Nationen bei der Minenräumung 
wirksamer zu gestalten; 

8. fordert den Generalsekretär auf, die Hauptabteilung 
Humanitäre Angelegenheiten als Koordinierungsstelle für 
Minenräum- und damit verbundene Fragen innerhalb der 
Vereinten Nationen zur Sammelstelle für Infonnationen zu 
bestimmen und ihr die Aufgabe zu übertragen, internationale 
Forschungsarbeiten zur Verbesserung der Minenräummetho
den zu fördern und zu erleichtern; 

9. fordert die Mitgliedstaaten, die Regionalorganisatio
nen, die staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und 
Stiftungen nachdrücklich auf, dem Generalsekretär weiterhin 
ihre volle Unterstützung und Zusammenarbeit zuteil werden zu 
lassen und ihm insbesondere alle Informationen und Daten 
sowie entsprechende sonstige Ressourcen zur Verfügung zu 
stellen, die zur Stärkung der Koordinierungsrolle der Vereinten 
Nationen in den Bereichen Aufklärung über die Minengefahr, 
Ausbildung, Erfassung, Minensuche und -räumung, Forschung 
über Minensuch- und Minenräumtechnologie sowie Informa
tionen über medizinische Ausrüstungsgegenstände und Versor
gungsgüter und deren Verteilung nützlich sein könnten; 

10. fordert die Mitgliedstaaten, insbesondere soweit sie 
dazu in der Lage sind, auf, die erforderlichen Informationen 
sowie technische und materielle Hilfe nach Bedarf zur Verfü
gung zu stellen und im Einklang mit dem Völkerrecht Minen
felder, Minen und Sprengfallen und andere Vorrichtungen zu 
orten, zu entfernen, zu zerstören oder auf andere Weise 
unschädlich zu machen; 

11. fordert die Mitgliedstaaten, die zwischenstaatlichen 
Organisationen und die nichtstaatlichen Organisationen sowie 
Stiftungen, die dazu in der Lage sind, nachdrücklich auf, 
Ländern mit Minenproblemen nach Bedarf technologische 
Hilfe zu gewähren und die Forschung und Entwicklung 
humanitärer Minenräumtechniken und -technologien zu 
fördern, damit diese Tätigkeiten wirksamer, kostengünstiger 
und unter sichereren Bedingungen durchgeführt werden 
können, und die internationale Zusammenarbeit auf diesem 
Gebiet zu fördern; 

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversarnmlung 
auf ihrer einundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die 
Fortschritte vorzulegen, die in allen diesbezüglichen Fragen 
erzielt worden sind, auf die er in seinen Berichten über 
Unterstützung bei der Minenräumung und über die Tätigkeit 
des Freiwilligen Treuhandfonds eingeht, welche er der 
Generalversammlung auf ihrer neunundvierzigstenl25 und 
fünfzigsten Tagung l

" unterbreitet hat; 

t:u A/49/357 und Add.l und 2. 

13. beschließt, den Punkt "Unterstützung bei der Minen
räumung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundfünfzig
sten Tagung aufzunehmen. 

92. Plenarsitzung 
14. Dezember 1995 

50/83, Normalisierung der Situation betreffend Südafrika 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/258 A, die am 
23. Juni 1994 im Konsens verabschiedet wurde, dem Datum, 
an dem Südafrika eingeladen wurde, sich wieder an der Arbeit 
der Generalversammlung zu beteiligen, 

feststellend, daß Südafrika von dem genannten Datum an 
mit der Zahlung seiner veranlagten Beiträge begonnen hat, 

sowie unter Hinweis auf die außergewöhnlichen Umstände 
im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme der Beteiligung 
Südafrikas an der Arbeit der Generalversammlung im An
schluß an die Beseitigung der Apartheid und die Errichtung 
eines demokratischen Südafrika ohne Rassenschranken, 

in Anbetracht dessen, daß Südafrika .ufgrund der durch die 
Apartheid bedingten außergewöhnlichen Umstände darum 
ersucht hat, für die auf den Zeitraum vom 30. September 1974 
bis zum 23. Juni 1994 entfallenden Beiträge nicht haftbar 
gemacht zu werden, 

sowie in Anbetracht dessen, daß die Generalversammlung 
den moralischen und politischen Entschluß gefaßt hatte, 
Südaftika von der Beteiligung an ihrer Arbeit auszuschließen, 

ferner in Anbetracht dessen, daß der Ausschluß Südafrikas 
von der Arbeit der Generalversammlung ein bis dahin bei
spielloser Vorgang war, 

1. billigt aufgrund dieser außergewöhnlichen und 
einzigartigen Umstände das Ersuchen Südafrikas, seine 
Beiträge für den Zeitraum vom 30. September 1974 bis zum 
23. Juni 1994 nicht nachzahlen zu müssen, und beschließt, daß 
die sich daraus ergebende Belastung für die Organisation von 
den Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 17 der Charta der 
Vereinten Nationen und mit den Bestimmungen dieser 
Resolution zu tragen ist; 

2. begrüßt und befurwortet die Erklärung Südafrikas, 
seinerseits auf alle Gutschriften zu verzichten, die ihm für den 
Zeitraum vom 30. September 1974 bis zum 23. Juni 1994 
zustünden, nämlich in Höhe von 549.606 US-Dollar aus im 
ordentlichen Haushalt zurückbehaltenen Haushaltsüber
schüssen sowie in Höhe von 737.142 Dollar aus Überschüssen 
auf den Sonderkonten für die Friedenssicherung; 

3. beschließt, den den Mitgliedstaaten als Guthaben zur 
Verfügung stehenden Nettobetrag von 122.238.000 Dollar, der 
sich aus der Durchführung der Resolutionen 2947 A und B 
(XXVII) vom 8. Dezember 1972, 36/116 B vom 10. Dezember 
1981,401241 B vom 18. Dezember 1985 und 42/216 A vom 
21. Dezember 1987 ergibt, um 53.881.711 Dollar zu kürzen 
und den 53.332.105 Dollar betragenden Anteil an den Gutha
ben, der auf die anderen Mitgliedstaaten entHillt, unter Zu-
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grundelegung der in den Resolutionen 34/6 A vom 25. Okto
ber 1979, 37/125 A vom 17. Dezember 1982 und 40/248 vom 
18. Dezember 1985 enthaltenen Beitragstabellen abzuschrei
ben, um der sich aus Ziffer 1 ergebenden Verringerung der 
Beitragsaußenstände Rechnung zu tragen; 

4. beschließt außerdem, den den Mitgliedstaaten als 
Guthaben zur Verfügung stehenden Betrag vom 173.392.935 
Dollar, der sich aus der Durchführung der Resolutionen 
33/13 E vom 14. Dezember 1978, 34/7 D und 34/9 E vom 
17. Dezember 1979, 35/45 B vom 1. Dezember 1980, 
35/115 B vom 10. Dezember 1980, 36/66 B vom 30. No 
vember 1981, 36/138 B vom 16. Dezember 1981, 37/38 B vom 
30. November 1982, 37/127 B vom 17. Dezember 1982, 
38/35 B vom 1. Dezember 1983,38/38 B vom 5. Dezember 
1983,39128 B vom 30. November 1984, 39/71 B vom 13. De
zember 1984, 40/59 B vom 2. Dezember 1985,40/246 B vom 
18. Dezember 1985, 41144 B vom 3. Dezember 1986, 
411179 B vom 5. Dezember 1986,42170 B vom 3. Dezember 
1987,42/223 vom 21. Dezember 1987,431228 und 43/229 
vom 21. Dezember 1988, 441187 und 441188 vom 21. De
zember 1989,46/194 vom 20. Dezember 1991,47/204 und 
471205 vom 22. Dezember 1992 und 491226 vom 23. De
zember 1994 ergibt, um 40.905.714 Dollar zu kürzen und den 
40.168.572 Dollar betragenden Anteil an den Guthaben, der 
auf die anderen Mitgliedstaaten entfallt, unter Zugrundelegung 
der für den Zeitraum des Entstehens der Überschüsse gelten
den jeweiligen Beitragstabellen abzuschreiben, um der sich aus 
Ziffer 1 ergebenden Verringerung der Beitragsaußenstände 
Rechnung zu tragen; 

5. beschließt ferner, daß in Anbetracht der durch die 
Apartheid bedingten einzigartigen und außergewöhnlichen 
Umstände die in den Ziffern 3 und 4 dieser Resolution 
festgelegten Beschlüsse unter keinen Umständen einen 
Präzedenzfall darstellen. 

93. Plenarsitzung 
15. Dezember 1995 

50/84. Palästinafrage 

A 

AUSSCHUSS FÜR DIE AUSÜBUNG DER UNVERÄUSSERLICHEN 

RECHlE DES PALÄSTINENSISCHEN VOLKES 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 181 (Il) vom 29. No
vember 1947,194 (IU) vom 11. Dezember 1948, 3236 (XXIX) 
vom 22. November 1974,3375 (XXX) und 3376 (XXX) vom 
10. November 1975, 31120 vom 24. November 1976, 32/40 A 
vom 2. Dezember 1977, 33/28 A und B vom 7. Dezember 
1978, 34/65 A vom 29. November 1979 und 34/65 C vom 
12. Dezember 1979, ES-7/2 vom 29. Juli 1980,35/169 A und 
C vom 15. Dezember 1980, 36/120 A und C vom 10. De
zember 1981, ES-714 vom 28. April 1982, 37/86 A vom 
10. Dezember 1982, 38/58 A vom 13. Dezember 1983, 39/49 
A vom 11. Dezember 1984, 40/96 A vom 12. Dezember 1985, 
41/43 A vom 2. Dezember 1986, 42/66 A vom 2. Dezember 
1987, 43/175 A vom 15. Dezember 1988, 44/41 A vom 
6. Dezember 1989, 45167 A vom 6. Dezember 1990, 46n4 A 
vom 11. Dezember 1991, 47/64 A vom 11. Dezember 1992, 

48/158 A vom 20. Dezember 1993 und 49/62 A vom 
14. Dezember 1994, 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die 
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen 
Volkes1l6

, 

mit Genugtuung über die Unterzeichnung der Grundsatz
erklärung über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbst
regierung samt Anhängen und Einvernehmlichem Protokoll 
durch die Regierung des Staates Israels und die Palästinensi
sehe Befreiungsorganisation am 13. September 1993 in 
Washington" sowie über die darauffolgenden Durchführungs
abkommen, namentlich das am 4. Mai 1994 in Kairo unter
zeichnete Abkommen über den Gazastreifen und das Gebiet 
von Iericho46 und das am 28. September 1995 in Washington 
unterzeichnete Interimsabkommen über das Westjordanland 
und den Gazastreifen, 

erneut erklärend, daß die Vereinten Nationen eine dauern
de Verantwortung für die Palästinafrage tragen, bis diese Frage 
unter allen Aspekten zufriedenstellend und unter Beachtung 
der internationalen Legitimität gelöst ist, 

1. dankt dem Ausschuß für die Ausübung der unver
äußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes für seine 
Bemühungen bei der Durchführung der ihm von der Gene
ralversammlung übertragenen Aufgaben; 

2. ist der Auffassung, daß der Ausschuß auch künftig 
einen wertvollen und positiven Beitrag zu den internationalen 
Bemühungen um die Förderung der wirksamen Umsetzung der 
Grundsatzerklärung über Regelungen betreffend eine vorläufi
ge Selbstregierung und um die Mobilisierung internationaler 
Unterstützung und Hilfe für das palästinensische Volk wäh
rend der Übergangszeit leisten kann; 

3. schließt sich den Empfehlungen des Ausschusses in 
Kapitel VII seines Berichts an; 

4. ersucht den Ausschuß, die Situation im Zusammen
hang mit der Palästinafrage weiter zu verfolgen und je nach 
Bedarf der Generalversammlung beziehungsweise dem Sicher
heitsrat Bericht zu erstatten und Vorschläge zu unterbreiten; 

5. ermächtigt den Ausschuß, auch weiterhin alles zu tun, 
um die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästi
nensischen Volkes zu fördern, in seinem gebilligten Arbeits
programm alle Anpassungen vorzunehmen, die er für zweck
mäßig und im Lichte der Entwicklungen für notwendig hält, 
sowie besonderes Gewicht auf die Notwendigkeit der Mobili
sierung von Unterstützung und Hilfe für das palästinensische 
Volk zu legen und der Generalversammlung auf ihrer einund
fünfzigsten Tagung und danach darüber Bericht zu erstatten; 

6. ersucht den Ausschuß außerdem, auch weiterhin mit 
den nichtstaatlichen Organisationen zusammenzuarbeiten, die 
einen Beitrag dazu leisten, die WeltöffentIichkeit besser mit 
den Fakten im Zusammenhang mit der Palästinafrage vertraut 
zu machen und Unterstützung und Hilfe zur Deckung der 
Bedürfnisse des palästinensischen Volkes zu fördern, und 

!26 Offizielles Prolok.tJll der Generalversammlung, Fünfzigste Tagung, 
Beilage 35 (A/50135). 




